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23.) Bekanntmachung der Stadtwerke Ochtrup über die Feststellung des 
Jahresabschlusses mit Lagebericht zum 31.12.2018, die Verwendung des 
Jahresgewinns 2018 sowie über den Bestätigungsvermerk der Gemein-
deprüfungsanstalt NRW zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 
 
 

Stadtwerke Ochtrup 
Der Betriebsleiter 

 
 
 

Bekanntmachung 
gem. § 26 Absatz 4 EigVO i.d.F. vom 08.07.2016 

 
 

Feststellung des Jahresabschlusses mit Lagebericht zum 31.12.2018 und Verwen-
dung des Jahresgewinns 2018 durch den Rat der Stadt Ochtrup sowie des Bestäti-
gungsvermerkes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne, über die Prüfung des 
Jahresabschlusses 2018 
 
 
1. Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2018 und Verwendung des Jahres-

gewinns 2018 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat gem. § 26 Absatz 3 EigVO in der Sitzung am 12.12.2019 den 
Jahresabschluss der Stadtwerke Ochtrup zum 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 
64.619.393,44 € sowie die Übereinstimmung mit dem Lagebericht festgestellt. 
 
Aus dem Jahresgewinn 2018 in Höhe von 1.110.378,77 € wird der Gewinn aus der Abwas-
sersparte in Höhe von 95.311,83 € der Allgemeinen Rücklage der Abwassersparte zugeführt. 
Von dem danach verbleibenden Gewinn in Höhe von 1.015.066,94 € werden 507.533,47 € 
an die Stadt Ochtrup ausgeschüttet, 95.416,90 € Kapitalertragsteuer abgeführt und 
412.116,57 € der Allgemeinen Rücklage für geplante Investitionsvorhaben der Stadtwerke 
Ochtrup zugeführt. 
 
 
2. Abschließender Vermerk der gpaNRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fas-
sung  
i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des  Betriebes 
Stadtwerke Ochtrup. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 hat sie 
sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf, 
bedient. 
 
Diese hat mit Datum 21.08.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
„An die Stadtwerke Ochtrup, Ochtrup 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Ochtrup, Ochtrup – bestehend aus Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bricht der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft.  
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den 
einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und  
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebricht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3. Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und § 106 a. F. GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebricht zu dienen. 
 
Verantwortung der Betriebsleitung für den Jahresabschluss und den Lagebricht 
 
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. 
den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebes vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Betriebstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Betriebs-
fähigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenste-
hen. 
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Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Be-
triebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebricht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebricht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-
wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlä-
gigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebricht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebricht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Betriebstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigen-
betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebs vermittelt.  

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter  
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible 
Treuberater GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:  
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Er-
gänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 
nicht erforderlich. 
 

Herne, den 28.02.2019 
 

gpaNRW      Siegel gpaNRW 
Abschlussprüfung - Beratung – Revision  Gemeindeprüfungsanstalt 
Im Auftrag      Nordrhein-Westfalen 
gez. Thomas Siegert“  

 
 



138 

3.  Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss 2018 mit dem Lagebericht sowie der Erfolgsübersicht 2018 liegen im 
Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Ochtrup, Witthagen 3, Raum 204, zu den üblichen Ge-
schäftszeiten öffentlich aus. 
 
Die Veröffentlichung der Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im Amtsblatt Nr. 8/2020 der 
Stadt Ochtrup. 
 
Ochtrup, den 06.04.2020 
 
Stadt Ochtrup 
Der Bürgermeister 
gez. Kai Hutzenlaub 
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24.) Bekanntmachung der Allgemeinverfügung der Stadt Ochtrup zur Aufhe-
bung der Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 zur Verhütung der Weiter-
verbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen 
 
 
Stadt Ochtrup 
Der Bürgermeister 
 
 

Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Allgemeinverfügung zur 
Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-
Infektionen 
 
 
Gem. §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG) 
ergeht zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen fol-
gende 
 
 

Allgemeinverfügung 
 
 

1.) Die Allgemeinverfügung vom 20. März 2020 wird hiermit aufgehoben. 
 
 

2.) Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 

 
 
Begründung: 

Für den Erlass dieser Allgemeinverfügung ist die Stadt Ochtrup gem. § 3 der Verord-
nung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-
IfSG) zuständig. 
 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Abs. 1 S. 1 und 2 IfSG. 
 
Zu Ziffer 1: 

Durch die Verordnung zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 des Landes Nordrhein-Westfalen (Corona-SchVO) vom 22.03.2020 
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 177a), geändert durch die Verordnung 
vom 30.03.2020 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 202) sind die getroffe-
nen Regelung in der Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 ersetzt worden. 
 
Eine Aufrechterhaltung der Allgemeinverfügung ist nicht mehr notwendig. 
 
 
Zu Ziffer 2: 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgege-
ben (§ 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). 
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Hinweis: 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 
Abs. 8 IfSG. 
Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-
von-Richthofenstr. 8, 48145 Münster, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg ge-
mäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017  
(BGBI. I S. 3803). 
 
 
Ochtrup, 21. April 2020 
 
         (Siegel) 
gez. Kai Hutzenlaub 
(Hutzenlaub)  
 
 
 
 


